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Mietrecht -

Zurückbehaltungsrecht
Druckmittel für Mieter

und Bauherren
Die Große Schuldrechtsreform hatbei näherem Hinsehen nicht so vielverändert, wie es auf den ersten Blickerschien. Eines der Instrumente, diedie Reform überdauert haben, ist dasZurückbehaltungsrecht (§ 273), be-ziehungsweise die Einrede des nicht-erfüllten Vertrages (§ 320), mit demGewährleistungsansprüchen mehrDurchschlagskraft verschafft werdensoll. Für Bauherren ist es auch sehrnützlich. Wer ein Haus bauen oderreparieren lässt, ...
mehr auf Seite 2

Steuerrecht -
Erbschaftssteuer
Fallstricke des neuen

Erbschaftssteuerrechts
Der Gesetzgeber hat nach langen,politischen Querelen und mit Blickauf die Vorgaben des Bundesverfas-sungsgerichtes ein neues Erbschaft-steuerrecht vorgelegt. Basis sindneue Bewertungsgrundsätze undumfangreiche Sonderregeln für Be-triebe. Hierbei wurde immerhin dieAussage der Politik umgesetzt, dassBetriebe in bestimmten Fällen steu-erfrei vererbt werden können. FürKapitalvermögen hat sich nichts ver-ändert. Sichtguthaben, Festgelder,Depots, Investmentfonds ...
mehr auf Seite 3

Sozialrecht -
Mitwirkungpflicht

Pflicht, Chance und Grenze
der Mitwirkung

Die Sozialversicherungsträger müs-sen alle Sachverhalte von Amts we-gen aufklären. Das heißt sie prüfenohne ein Zutun des Antragstellers,ob die Voraussetzungen für den gel-tend gemachten Anspruch erfülltsind. Doch wie soll diese Aufklärungohne Mitwirkung des Anspruchstel-lers erfolgen, wenn zum Beispiel einmedizinischer Sachverhalt zu beur-teilen ist? Das ist ohne Zutun desAntragstellers nicht möglich. Für ihnbesteht daher die gesetzliche Pflichtzur Mitwirkung. Nach § 60 SGB Isind beispielsweise ...
mehr auf Seite 4
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Die Grenzen messen sich einerseitsam Persönlichkeitsrecht des Foto-grafierten oder an etwaigen Urheber-und Eigentumsrechten der Sachinha-ber. Nicht nur die Veröffentlichungvon Fotografien kann Rechte beein-trächtigen, sondern bereits die Her-stellung an sich berührt das allgemei-ne Persönlichkeitsrecht der abgebil-deten Person.
Einverständnis

Grundsätzlich dürfen nur Fotogra-fien hergestellt werden mit denen derAbgebildete auch einverstanden ist.Eine Einwilligung ist eine vorherigeZustimmung, eine Willenserklärungund richtet sich daher bezüglich ih-rer Wirksamkeit nach den allgemei-nen Vorschriften des BürgerlichenGesetzbuches (BGB). Maßgeblichist dabei die Geschäftsfähigkeit desFotografierten.
Bei Minderjährigen muss daher dasEinverständnis der Erziehungsbe-rechtigten vorliegen, bei Kindern abvierzehn Jahren ist deren Zustim-mung zusätzlich ein zu holen. Auchdie Nutzung der Bilder muss von derEinwilligung erfasst sein. Stehenspätere Nutzungen und Verwer-tungsmöglichkeiten zum Zeitpunktder Aufnahme noch nicht fest, kön-nen diese möglicherweise von einerallgemein verfassten Einwilligungs-erklärung gedeckt sein.
Allerdings ist zu beachten, dassNutzungen, die besonders weitge-hend in das Persönlichkeitsrecht ein-greifen, sehr außergewöhnlich sindoder mit denen das Model nicht rech-nen musste, einer konkreten Einver-ständniserklärung bedürfen. Insbe-sondere sollten die Verwendung alsWerbung, PR und Merchandising, inFotodatenbanken und Bildagenturenund die Veröffentlichung mit sexuel-lem Bezug oder herabwürdigendemKontext ausdrücklich genannt sein.
Die Einwilligung sollte eine etwaigeBearbeitung des Bildmaterials, wieelektronische Verfremdung oder Fo-tomontagen ebenfalls definieren. DasRecht die Aufnahmen an bestimmteDritte weiterzugeben sollte als Be-standteil mit in die Erklärung des

Models aufgenommen werden. DieEinwilligung sollte schriftlich erteiltwerden. Zum Einen liegen die Grün-de dafür in den vielen streitintensi-ven Rechtsbeeinträchtigungen durchein einfaches Foto, zum Anderenträgt allein der Verwerter des Fotosdie Beweislast.
Personenbilder

Wer sich auf eine Erlaubnis beruft,hat dies nachzuweisen. Empfehlens-wert ist dabei den vollständigenNamen und die Anschrift des Abge-bildeten durch Abgleich mit demPersonalausweis verlässlich fest zuhalten und zu dokumentieren sowiegemeinsam in fester Verbindung mitdem Bildmaterial zu archivieren.Praktisch ermöglicht dies auch spä-tere Rückfragen, durch die der Fo-tograf auch seinen Sorgfaltspflich-ten nachkommt.
Jeder der ein Personenbild eines an-deren verbreiten will, ist von sichaus zur Prüfung angehalten, ob dieVeröffentlichung zulässig ist. DieErscheinungsformen einer solchen�model release� sind sehr vielfältig.Der Begriff �Verzichtserklärung� istdabei sehr unsauber, weshalb vonseiner Verwendung abgeraten wer-den muss. Besser sind �Einwilli-gungserklärung� oder - wie etwa beigrößeren Fotoproduktionen - �Mit-wirkendenvertrag�. Eine Einwilli-gung kann auch konkludent erfolgen,ohne ausdrückliche Vereinbarung.
Die Rechtsprechung misst allerdingssolchen Einwilligungen grundsätz-lich eine enge Reichweite zu. In derRegel liegt in der Beauftragung einesFotografen keine Einwilligung in einewie auch immer geartete, kommer-zielle Nutzung. Auch die Duldungeiner Aufnahme ohne Gegenwehr istkeine stillschweigende Einwilligung,auch wenn sich die fragliche Personan einem öffentlichen Ort aufhält.Branchenunsitten ergeben keinrechtliches Argument.
Die Entlohnung eines Models lässthingegen grundsätzlich die Vermu-tung auf eine erteilte Einwilligung zu.Hier müssen aber auch die oben ge-nannten unerwarteten und grund-rechtsintensiven Nutzungen ausge-klammert werden. Sinnvoll ist auchden Widerruf und dessen Vorausset-zungen in die Vereinbarung zwi-

schen Model und Fotograf mit auf-zunehmen.
Zeitgeschichte

Grundsätzlich kann die Einwilligungnur unter bestimmten Umständenund bei Vorliegen wichtiger Gründewiderrufen werden. Dabei ist uner-heblich in welcher Form zuvor ein-gewilligt wurde. Ein wichtiger Grundkann zum Beispiel bereits eine gra-vierende Veränderung der Lebensum-stände des Abgebildeten sein, solan-ge er dies beweisen kann. Die Aus-nahmefälle, in denen es keiner aus-drücklichen Einwilligung des Abge-bildeten bedarf, sind auf wenige Fäl-le begrenzt. Im Grundsatz gilt: Bes-ser nachfragen.
Fotos, die absolute Personen derZeitgeschichte zeigen, also quasi dieProminenz, können unter bestimm-ten Voraussetzungen auch ohne dievorherige Zustimmung veröffent-licht werden. Das gilt auch für Auf-nahmen von Menschen die im Zu-sammenhang mit wichtigen, zeitge-schichtlichen Ereignissen eine Rollespielen. Es muss zwischen dem Per-sönlichkeitsrecht einerseits und demöffentlichen Informationsinteresseandererseits abgewogen werden.
Auch wenn die Personen nur als�Beiwerk� zu Landschaftsaufnah-men oder Ähnlichem zu sehen sind,kann von einer Einwilligung abgese-hen werden, wenn die Person tat-sächlich in den Hintergrund tritt. Siedarf auf dem Foto nicht erkennbarsein. Dabei sind geringe Anforderun-gen an die Erkennbarkeit zu stellen.Es müssen nicht unbedingt die Ge-sichtszüge sichtbar sein, es genügt,wenn die Person aus anderen Grün-den identifiziert werden kann. Ähn-lich verhält es sich bei Abbildungenvon Veranstaltungen, bei denen dieVeranstaltung selbst im Vordergrundzu stehen hat und nicht einzelneTeilnehmer hervorgehoben werdendürfen.
In der Regel ist bei Personenbilderndie Einwilligung der Abgebildetenzwingende Voraussetzung für dieZulässigkeit dieser Fotos. Mit denAusnahmen wird von den Gerich-ten meist sehr restriktiv Gebrauchgemacht.
Autor: RA Alexander Meyer, Augsburg

Wirtschaftsrecht - Fotos
Jeder und alles darf nicht einfach fotografiert und das Foto

schon gar nicht ohne Weiteres veröffentlicht werden.
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sogar durch Teilurteil abgewiesen.Wegen dem Zurückbehaltungsrechtist er ja nicht im Verzug.
Spiel auf Zeit

Hinzu kommt auch noch, dass die-ses Recht auch dann ausgeübt wer-den kann, wenn eine Minderung(insbesondere durch Zeitablauf) ver-wirkt ist und dass sich der Mieternoch nicht einmal im Voraus daraufberufen muss. Was also kann manals Vermieter in einer solch missli-chen Situation tun?

Auf den ersten Blick käme eine Si-cherheitsleistung in Betracht. DieRechtsprechung sieht aber bei Miet-mängeln die Anspruchsgrundlage desMieters in § 320 BGB, und dort istdiese Möglichkeit ausdrücklich aus-geschlossen. Es bleibt also eigent-lich nur die Untersuchung und gege-benenfalls die Beseitigung des be-haupteten Mangels um fast jedenPreis voranzutreiben - wenn man dasHeft des Handelns noch selbst in derHand hat.
Ist die Sache schon beim Amtsge-richt wird dieses einen Gutachterbeauftragen - und das dauert be-kanntlich oft viele Monate. Wenndann auch noch mieterseitig auf Zeitgespielt wird - beispielsweise durchVerschiebung des Ortstermins we-gen angeblicher Zeitprobleme - kann

Auch die Große Schuldrechtsreformhat bei näherem Hinsehen nicht soviel verändert, wie es auf den erstenBlick erschien. Eines der Instrumentedieses ausgeklügelten Systems istdas Zurückbehaltungsrecht (§ 273),beziehungsweise die Einrede desnichterfüllten Vertrages (§ 320), mitdem Gewährleistungsansprüchenmehr Durchschlagskraft verschafftwerden soll.
Mietnomaden

Für Bauherren ist es auch sehr nütz-lich. Wer ein Haus bauen oder repa-rieren lässt, erhält damit die Mög-lichkeit, durch Zurückhalten einesgrößeren Betrages Druck auf denBauunternehmer auszuüben. DieRechtsprechung geht überwiegenddavon aus, dass in etwa der dreifa-che Betrag einbehalten werden darf.Wenn also für die Beseitigung vonBaumängeln 5.000 Euro notwendigsind, kann man etwa 15.000 Eurobis zur Beseitigung - sei es nun durchden Unternehmer oder im Wege derErsatzvornahme zurückhalten.
Leider hat sich aber mit dem so tref-fend als �Mietnomaden� bezeichne-ten Problem ein Gesichtspunkt er-geben, der für Vermieter außerordent-lich gefährlich ist. Nehmen wir an,es gebe Feuchtigkeit in den Miet-räumen, wobei unklar ist, ob sie aufBaumängel oder auf Mieterfehlver-halten (Lüften und Heizen) zurückzu führen ist. Solange der Mieter sichdarauf beschränkt, die Miete umbeispielsweise 20 Prozent zu min-dern, bleibt genug Zeit ohne zu gro-ßen finanziellen Druck die Ursachezu finden. Dann kann das Problembehoben oder entsprechend gegenden Mieter vorgegangen werden.
Wenn der Mieter aber zusätzlich vonseinem Zurückbehaltungsrecht Ge-brauch macht - und die Rechtspre-chung geht in diesem Fall vom biszu Fünffachen aus - kann es passie-ren, dass der Vermieter für vieleMonate überhaupt keine Mietemehr erhält. Eine fristlose Kündigungmit anschließender Räumungsklagebietet keine Aussicht auf Erfolg.Wenn der Mieter darlegt, dass eineMietminderung von 20 Prozent Er-folg versprechend sein könnte, wür-de die Kündigung gegebenenfalls

Das Gesetz über die EingetrageneLebenspartnerschaft oder kurz Le-benspartnerschaftsgesetz (LPartG)ermöglicht zwei Menschen gleichenGeschlechts in der BundesrepublikDeutschland die Begründung einerLebenspartnerschaft. Hierbei ist diesexuelle Orientierung der Personenunerheblich.
Das Bundesverfassungsgericht(BVerfG) hat mit Entscheidung vom6. Mai 2008 (2 BvR 1830/06) dieVersagung des Verheiratetenzu-schlags für Beamte, die in einer sogenannten �Homo-Ehe� leben, fürverfassungsgemäß erklärt.

Begründung
Zur Begründung führt das BVerfGan, dass es im deutschen Recht kei-ne allgemeine, rechtliche Gleichstel-lung der Lebenspartnerschaft mit derEhe gibt. Dies gilt auch für das Rechtdes öffentlichen Dienstes. Der Ge-setzgeber hat in diesem Bereich be-wusst von einer umfassendenGleichstellung abgesehen. Diese Un-gleichbehandlung steht auch im Ein-klang mit der Verfassung. Im Gegen-satz zur eingetragenen Lebenspart-nerschaft unterliegt die Ehe in derVerfassung einem besonderenSchutz durch Artikel 6 Absatz 1Grundgesetz.
Dem steht auch die europäischeRichtlinie zur Verwirklichung derGleichbehandlung in Beschäftigungund Beruf vom 27. November 2000nicht entgegen. Diese unterschiedli-che Behandlung von verheiratetenBeamten und Beamten in eingetra-gener Lebenspartnerschaft stellt beider Regelung des Familienzuschlagskeine unmittelbare Diskriminierungdar. Die Lebenspartner befinden sichin einer Situation, die in Bezug aufden Familienzuschlag nicht mit derSituation von Ehegatten vergleich-bar wäre.
Autorin: RAin Frauke Schmidt-Hof-mann, Stuttgart

schnell bis zu einem Jahr ins Landgehen, ohne dass auch nur ein CentMiete gezahlt wird.
Schäden

Falls dann der Gutachter feststellt,dass der Mangel gar nicht vom Ver-mieter zu vertreten ist, bricht dasZurückbehaltungsrecht in sich zu-sammen. Das hat zur Folge, dass dieMieten fällig werden und der Mie-ter endlich fristlos gekündigt wer-den kann. Aber selbst dann kann esnoch einige Monate bis zur Räumungdauern. Wenn man den Mieter dannendlich aus der Wohnung hat, istmeistens schon deutlich mehr als einJahr vergangen � ohne jede Mietzah-lung.
Weitere Schäden, die erst entdecktwerden können, wenn der Mieter dieWohnung verlassen hat, kommennoch hinzu. Das kann für einen pri-vaten Vermieter, der die Wohnungzur Altervorsorge erworben und fi-nanziert hat, bis zum Verlust durchZwangsversteigerung führen � dennbeim Mieter ist in der Regel nichtszu holen. Er hat vielleicht sogar dieganzen Monate Wohngeld oder an-dere öffentliche Leistungen erhaltenund selbst verbraucht und verweisteinfach auf seine Zahlungsunfähig-keit.
Wie könnte man diese Problematiklösen? Vielleicht sollte man darübernachdenken, das Gesetz durch eineFormulierung zu ergänzen, die demwechselseitigen Gleichgewicht bes-ser entspricht. Das Zurückbehal-tungsrecht ist im Grunde gut konzi-piert, um Gewährleistungsansprü-chen Nachdruck zu verleihen. Wasspricht eigentlich dagegen, den Zu-rückhaltenden zu verpflichten daseinbehaltene Geld zu hinterlegen?Das Rechtsinstitut soll doch nichtzur Bereicherung einer Partei aufKosten der Anderen führen. DieZahlung � sei es nun Miete oderWerklohn - wäre ohne den (behaup-teten) Mangel fällig geworden. Wenndann die Beweisaufnahme tatsäch-lich durchgeführt ist, erhält der dasGeld, dem es auch mit Sicherheitzusteht. Dann kann man sich dieZinsen teilen oder darum streiten.
Autor: RA Michael Pommerening,Hamburg

Mietrecht - Zurückbehaltungsrecht
Vor über 100 Jahren wurde mit dem

Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ein ausgeklügeltes Werk geschaffen,
das seitdem in wesentlichen Teilen unverändert blieb.

Familienrecht -
Familienzuschlag

Kein Verheiratetenzu-
schlag für verbeamtete,
eingetragene Lebens-

partner.
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Forderung nach Ablauf der Frist un-terstellt wird. Weitere Folge ist derBeginn der Verjährungsfrist am Endedes entsprechenden Jahres. Kom-men keine Hemmungstatbeständehinzu, ist die Honorarforderung desArchitekten dann drei Jahre späterverjährt.
Verjährung

Die oben vertretene Ansicht, dass esder Architekt in der Hand habe, denEintritt der Fälligkeit und den Be-ginn der Verjährung hinauszuschie-ben, ist also bedenklich. Vielmehr hates (auch) der Auftraggeber in derHand, durch eine Fristsetzung Fäl-ligkeit und Verjährungsbeginn herbeizu führen. Damit steht als erste Fra-ge an, ob der Auftraggeber eine sol-che Frist gesetzt hat. Erst danach istzu klären, ob eine Schlussrechnung,gegebenenfalls innerhalb der gesetz-ten Frist, gestellt wurde. Daranschließt sich die Frage an, ob die feh-lende Prüffähigkeit dieser Rechnunggerügt wurde. Auf dieser Basis kanndann die Frage, ob das Honorar un-ter dem Gesichtspunkt der Verjäh-rung durchsetzbar ist, zuverlässiggeklärt werden.
Am 23. März 2009 hat das Bundes-wirtschaftsministerium den neuenEntwurf der HOAI vorgestellt. DieHOAI soll in weiten Teilen neu struk-turiert werden. Die zuvor vorgese-hene Aufstockung des Honorarsdurch Anhebung der Prozentsätzefür die einzelnen Leistungsphasensoll wieder entfallen. Statt dessensollen die Tafelwerte um zehn Pro-zent angehoben werden. Die Tafel-endwerte bleiben unverändert.
Zur Berechnung des Honorars sollnicht mehr auf die anrechenbarenKosten, getrennt nach den bisheri-gen drei Stufen, abgestellt werden.Statt dessen ist ein so genanntesBaukostenmodell vorgesehen. Da-nach sollen die aus der Entwurfspla-nung berechneten Baukosten zurErmittlung des Honorars herangezo-gen werden. Qualitätssteigernde oderkostensenkende Maßnahmen sollengesondert honoriert werden.
Autor: RA Norbert Galda, Mainz

Bei der Berechnung des Zeitpunkts,zu dem Honorarforderungen desArchitekten verjähren, werdenimmer wieder Fehler gemacht, diezum Untergang des Honoraran-spruchs führen können.
Schlussrechnung

Dazu wird die Ansicht vertreten,dass der Lauf der Verjährungsfristpraktisch immer an die Existenz ei-ner Schlussrechnung geknüpft ist,sei sie prüfbar oder nicht. Der Ar-chitekt habe es in der Hand, den Ein-tritt der Fälligkeit und damit denBeginn der Verjährung hinauszu-schieben. Dies führt sogar zu derBehauptung, ohne Rechnung laufeauch keine Verjährung. Entscheidendfür den Lauf der Verjährungsfrist seinicht, wann der Architekt eine Rech-nung habe stellen können, sondernwann er sie stellt.

Eine Orientierung an dieser Sicht-weise kann für den Architekten zumVerlust des Honorars führen. DerBundesgerichtshof (BGH) hattebereits vor Jahren zu entscheiden,ob der Verjährungseinwand des Auf-traggebers durchgreift. Dieser hatteals Fälligkeitszeitpunkt und damitals Beginn der Verjährung, die Fer-tigstellung der Architektenleistungenbehauptet. Eine Schlussrechnungwar nicht gestellt worden. Unter Be-zugnahme auf ein früheres Urteil(VII ZR 221/85, Urteil vom 19. Juni1998) hatte der BGH darauf abge-stellt, dass ohne Schlussrechnung einzusätzlicher Umstand erforderlichsei, um von einer Fälligkeit ausge-hen zu können. Als einen solchenUmstand hatte er die Fristsetzungdes Auftraggebers bezeichnet.
Setzt also der Auftraggeber dem Ar-chitekten eine Frist zur Abrechnung,und bleibt dieser untätig, muß er da-mit rechnen, dass die Fälligkeit der

wert wird über Annäherungswerteermittelt. Die Vorschriften dazu sindso detailliert, dass sich nur Fachleu-te damit auseinandersetzen können.Der volle Verkehrswert wird in derRegel nicht zum Ansatz kommen.Falls ein echter Nachfolger den land-wirtschaftlichen Betrieb übernimmt,gelten Verschonungsregeln.
Betriebsvermögen

Bei der Schenkung oder Vererbungvon Betriebsvermögen, wird zu-nächst gefragt, ob nicht in WahrheitKapitalvermögen zugrunde liegt.Dies wird unterstellt, wenn die li-quiden Mittel des Betriebs gewisseGrenzen überschreiten, zum Bei-spiel wenn eine zu geringe Beteili-gungsquote (unter 25 Prozent) ge-geben ist. Ist diese erste Hürde über-wunden, kommt die Entscheidende,nämlich die Einhaltung des Lohn-summendurchschnitts des Betriebsaus der Vergangenheit für die nächs-ten sieben bis zehn Jahre. Diesesvöllig unrealistische Erfordernis wirdin der Praxis die meisten Problemebereiten. Allerdings werden dieLohnsummen erst nach Ablauf desVerschonungszeitraums insgesamt -nicht für jedes Jahr - abgerechnet.
Wird die Zielgröße unterschritten,kommt es anteilig zur Schenkungs-oder Erbschaftssteuer. Auf jeden Falltritt jedoch eine erhebliche Steuer-stundung ein. Diese Stundung endetvorzeitig, wenn schädliche Maßnah-men ergriffen werden, also eine wei-tere Hürde zur Steuerfreiheit. Ent-nahmen, Veräußerungen und sinnvol-le Umwandlungen können in diesemFalle schädlich sein, so dass der Be-trieb eingefroren werden muss, umin die Steuerfreiheit zu kommen. Auf15 Prozent des maßgeblichen Ver-mögens fällt im Übrigen eine Min-deststeuer an, die nur bei Einhaltungdes zehnjährigen Lohnsummenzeit-raums völlig wegfällt.
Gerade im Hinblick auf die vorweg-genommene Erbfolge und Unterneh-mensnachfolge muss die steuerlicheGestaltung genau überlegt werden.Unter anderem kommen Holding-konstruktionen, Realteilungen oderauch Ab- und Aufspaltungen in Fra-ge, um das �gute� Vermögen vom�schlechten� Vermögen zu trennen.
Autor: RA Klaus Küspert, Nürnberg

Der Gesetzgeber hat nach langen,politischen Querelen und mit Blickauf die Vorgaben des Bundesverfas-sungsgerichtes ein neues Erbschaft-steuerrecht vorgelegt. Basis sindneue Bewertungsgrundsätze undumfangreiche Sonderregeln für Be-triebe. Hierbei wurde immerhin dieAussage der Politik umgesetzt, dassBetriebe in bestimmten Fällen steu-erfrei vererbt werden können.
Immobilien

Für Kapitalvermögen hat sichnichts verändert. Sichtguthaben,Festgelder, Depots, Investment-fonds und andere liquide Mittelwerden mit dem Stichtagswert (Ver-kaufswert) bewertet und besteuert.Für diesen Vermögenstypus gibt eskeine Erleichterungsvorschriften.Für Immobilienvermögen ergebensich jedoch gravierende Änderungen.
Immobilien werden nunmehr miteinem Verkehrswert oder modifizier-tem Verkehrswert bewertet und un-terliegen nur marginalen Erleichte-rungsvorschriften. Der Gesetzgeberhat für jede Immobilienart eigen-ständige Bewertungsregeln geschaf-fen, von denen nur durch gutachter-liche Nachweise abgewichen werdenkann. Dabei wird den amtlichenWerten große Bedeutung beigemes-sen. Es gilt nach wie vor der Grund-satz, dass bei Bewertungen ein Er-messensspielraum von bis zu 20Prozent besteht. Das Gesetz siehtin erheblichem Umfang Mindest-werte vor, so dass der Steuerpflich-tige im Einzelfall tatsächlich die ho-hen und risikoreichen Kosten einesGutachtens einkalkulieren muss.
Günstiger als bisher ist die Lage beiSchenkung von Grundstücken gegenvorbehaltenen Nießbrauch, da derabgezinste Kapitalwert des Nieß-brauchsrechtes voll vom Verkehrs-wert des Grundstückes abgezogenwird. Wichtig ist jedoch, dass derBetroffene rechtzeitig (in der Regelbis zu 55 Jahren) die Übertragungvornimmt, da nur dann möglicher-weise die Steuerfreiheit gesichert ist.
Für Land- und Forstwirtschaft hatdie Neuregelung kompliziertesteRegeln geschaffen. Der Verkehrs-

Steuerrecht - Erbschaftssteuer
Die wichtigsten Fallstricke

des neuen Erbschaftssteuerrechts. Verjährung des Architektenhonorars und neuer
Entwurf der Honorarordnung für Architekten und

Ingenieure (HOAI) 2009.

Immobilienrecht -
Architektenhonorar
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Pflegeversicherung, ist eine Entbin-dungserklärung schon im Antrags-vordruck vorgesehen. Die Mitwir-kung besteht hier in der namentli-chen Benennung der Ärzte und ihrerEntbindung von der Schweigepflicht.
Untersuchung

Sind die eingereichten oder beigezo-genen Unterlagen nicht aussagekräf-tig genug, kann der Antragsteller zueiner Untersuchung eingeladen wer-den. Um das Vorliegen der medizini-schen Voraussetzungen vollständigzu prüfen, hat er die Pflicht, voll-ständig, umfassend und wahrheits-gemäß mit zu wirken. Gerade dieärztliche Begutachtung wird häufigals unnötig empfunden. Da aber kei-ner besser als der Antragsteller selbstAuskunft über seine Gesundheits-störungen geben kann, stellt sie aucheine große Chance dar. Arztbriefekönnen nur Auskunft über Diagno-sen geben, nicht aber über Schmer-zen und Einschränkungen im Alltag.
Die Untersuchung versetzt den An-tragsteller in die Lage, ergänzendeInformationen zu seiner gesundheit-lichen Situation zu geben. Das kön-nen auch Diagnosen sein, die in denArztbriefen bisher nicht enthaltenwaren. Sie ermöglicht es ihm nichtnur, weitere Unterlagen zum Unter-suchungstermin mit zu bringen, son-dern versetzt den begutachtendenArzt in die Lage, sich vom Antrag-steller einen persönlichen Eindruckzu machen. Einschränkungen im All-tagsleben können im Gespräch unddurch Demonstration besser ver-deutlicht werden als durch einenBrief.
Ebenso wie der Antragsteller � auchim eigenen Interesse � verpflichtetist, bei einer Begutachtung mitzu-wirken, ist auch der Gutachter ver-pflichtet, den Gesundheitszustandvollständig, umfassend und wahr-heitsgemäß auf zu klären. Nach demGesetz soll die medizinische Sach-verhaltsaufklärung, durch einen un-abhängigen Gutachter erfolgen.Gleichzeitig wird aber der Gutach-ter von der jeweiligen Behörde be-zahlt, die ihn beauftragt hat.
Wird der Antragsteller zu einer Be-gutachtung eingeladen, kann bei die-sem Termin viel Positives aber auchNegatives passieren. Er ist daher gut

dass er sich bei der Untersuchungnicht in dem klassischen Arzt-Pati-enten-Verhältnis befindet, in dem esum seine Behandlung geht. Der Gut-achter steht ihm als neutrale Persongegenüber, die �lediglich� die Aufga-be zur Aufklärung des medizinischenSachverhaltes hat.
Sanktionen

Scheint eine Untersuchung nichtnotwendig oder ihre Ausführung frag-lich, sollte der Antragsteller nachSinn, Zweck und dem konkretenUntersuchungsablauf fragen. EineEntscheidung für oder gegen dieMaßnahme sollte er erst nach Erhaltsämtlicher Informationen treffen.Auch in dieser Situation empfiehltsich die Anwesenheit einer Begleit-person.
Kann der medizinische Sachverhaltnicht aufgeklärt werden, wird derAnspruch abgelehnt. Das ist auchder Fall, wenn der Antragsteller tat-sächlich einmal � aus welchen Grün-den auch immer � seiner Mitwir-kungspflicht nicht in dem geschul-deten Umfang nachkommt. Aberauch für eine solche Situation siehtdas Gesetz eine �Heilungsmöglich-keit� vor. Wird der Mitwirkungs-pflicht später noch entsprochen, in-dem sich der Antragsteller beispiels-weise doch noch einer persönlichenUntersuchung unterzieht, wird mitden dann vorliegenden, medizini-schen Erkenntnissen neu über denAntrag entschieden. Eine endgültigeAblehnung der beantragten Leistungist also auch bei einem Verstoß ge-gen die Mitwirkungspflicht nichtzwangsläufig zu erwarten.
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Rechtlicher Hinweis
Die Beiträge dieser Zeitung könnennicht ohne Weiteres auf Ihren Fallübertragen werden und eine Rechts-und/oder Steuerberatung nicht erset-zen. (Anm. d. Red.)

beraten, wenn er zur Begutachtungeine Begleitperson mitnimmt. DieBegleitung dient nicht nur zu seinermoralischen Unterstützung und hilftbei der vollständigen Angabe derBeschwerden. Sie ist gleichzeitigauch Zeuge für den Ablauf.
Gutachten

Die Mitnahme einer Begleitpersonin den Untersuchungsraum wirdnicht von jedem Arzt akzeptiert.Aus ärztlicher Sicht mag es Gründedafür geben. Aus Sicht des Antrag-stellers gibt es ebenso gewichtigeGründe, die Begleitperson zur Un-tersuchung mit zu nehmen. Hier stößtdie Mitwirkungspflicht an eine Gren-ze. Ein Gutachter darf eine Begleit-person nicht ohne wichtigen Grundablehnen, das hat das Landessozial-gericht Rheinland-Pfalz in seinemUrteil vom 23. Februar 2006 (L 4 B33/06 SB) dargelegt. Der Antragstel-ler kann in so einer Situation eineBegutachtung ablehnen oder abbre-chen, ohne negative Konsequenzenfürchten zu müssen.
Er ist auch nicht zur Mitwirkung ver-pflichtet, wenn es um Behandlun-gen und Untersuchungen geht,
  - bei denen im Einzelfall ein Scha-    den für das Leben oder die Ge-    sundheit mit hoher Wahrschein-    lichkeit nicht ausgeschlossen    werden kann;
  - die mit erheblichen Schmerzen    verbunden sind oder
  - die einen erheblichen Eingriff in    seine körperliche Unversehrtheit    bedeuten.
So steht es ausdrücklich im Gesetz.Der Antragsteller sollte sich in die-ser stressbelasteten Situation nichtzur Vornahme solcher Behandlungenund Untersuchungen verleiten las-sen. Auch nicht durch den Hinweisauf seine Mitwirkungspflicht unddie Konsequenzen einer möglichenAblehnung seines Anspruches.
Natürlich enthält das Gesetz auchVorschriften über Sanktionen bei Ver-stoß gegen die Mitwirkungspflicht.Solange aber ein nachvollziehbarerGrund für die Ablehnung einer Un-tersuchung angegeben wird, ist dieSanktion einer unterlassenen Mit-wirkung nicht berechtigt. Der An-tragsteller sollte daher bedenken,

Die Sozialversicherungsträger müs-sen alle Sachverhalte von Amts we-gen aufklären. Das heißt sie prüfenohne ein Zutun des Antragstellers,ob die Voraussetzungen für den gel-tend gemachten Anspruch erfülltsind. Doch wie soll diese Aufklä-rung ohne Mitwirkung des An-spruchstellers erfolgen, wenn zumBeispiel ein medizinischer Sachver-halt zu beurteilen ist?
Mitwirkung

Das ist ohne Zutun des Antragstel-lers nicht möglich. Für ihn bestehtdaher die gesetzliche Pflicht zurMitwirkung. Nach § 60 SGB I sindbeispielsweise alle für die Leistungerheblichen Tatsachen an zu gebenund auf Verlangen des zuständigenLeistungsträgers der Erteilung dererforderlichen Auskünfte durch Drit-te zu zu stimmen. Das Gesetz siehtauch vor, dass sich der Antragstellerunter Umständen einer Untersu-chung unterziehen muss. Die Mit-wirkung kann im medizinischen Be-reich auf unterschiedliche Weise er-folgen.
Eine Möglichkeit ist, bereits mit derAntragstellung die maßgeblichenBefundunterlagen ein zu reichen.Geht es etwa um die Kostenüber-nahme für einen speziell ausgestat-teten Rollstuhl, benötigen Sie min-destens die Verordnung des behan-delnden Arztes. Es empfiehlt sichaber zusätzlich ein Schreiben ein zureichen, in dem der behandelnde Arztdie Verordnung im Einzelnen begrün-det.
Die Aufklärung des medizinischenSachverhaltes kann auch durchRücksprache des Sozialversiche-rungsträgers mit dem behandelndenArzt erfolgen. Befundberichte überden Gesundheitszustand des An-tragstellers können beim Arzt ange-fordert werden. So geschieht esbeispielsweise im sozialgerichtlichenKlageverfahren. Um diesen Weg zugehen, muss der Arzt von seinerSchweigepflicht entbunden werden.Bei der Feststellung der Schwerbe-hinderung und Zuerkennung vonNachteilsausgleichen sowie bei derBeantragung von Leistungen aus der

Sozialrecht - Mitwirkungspflicht
Sozialrechtliche Mitwirkung - Pflicht, Chance und Grenze;

im Sozialrecht gilt der Amtsermittlungsgrundsatz (§ 20 Sozialgesetzbuch (SGB) X).
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